
sprechung, W1e S1e iUur die Einzelbeichte vorgesehen sind“, sprechen, WE „1UI e1n
allgemeines ekenntnis gefordert WarTr (nur odsunden fallen unter die Verpflichtung des
Konzıils W  - Irient)“ (80) Es ist nıcı 1U unklug, sondern auch die 1T Ord-
NnunYy, die diese Art der allgemeinen Lossprechung IUr den Normalfall der ubielıler nicht
gestatiel. erdies wuürde eın solches Handeln auch jenem VON selbst hervorgehobenen
nlıegen entgegenstehen, den je besonderen Ekigenwert VO  - ubieler und Einzelsakrament
herauszustellen Der Ekigenwert des Bu.  akramentes besteht nıcht allein 1n den psycholo-
gıischen un padagogıis  en Möglichkeiten der Aussprache un der Bußerziehung, die 1n
d1esem Buch hervorgehoben werden. ETr iıst auch und zuerst 1n der unvertretbaren personalen
Christusbegegnung, 1n der ber die Vergebung der Einzelsünde hinaus die Tiefendimensionen
uUuNnNseTes andelns erfassenden heilenden Wirkung und nicht uletzt 1n der Einfügung des
persönli  en ußbemühens 1n den ekklesialen Weg jedweder Vergebung sehen.
Diese Kritik soll die ertie des vorliegenden Buches nicht verdecken, sondern 1M S1iNnNe
des erl. VOoNn Mißverständnissen ireı halten „ESs ware ine bedauernswerte Verarmung,
WEeNn die gut gestaltete kinzelbeichte, ın der einer persönlichen ussprache un!

Ommt, verlorenginge“ (85) S1e ist, wıe die Erfahrung lehrt, 1n Gefahr, verkannt
werden, WEn die Bußfeiern 1n Deutung und Gestaltung den Eindruck einNes „Ersatzes“ EI-
wecken. Dagegen nıcht allein die Empfehlung der Einzelbeichte ihrer ussprache-
und Hilfsmöglichkeiten. 551e ist als S5Sakrament der Versöhnung mehr, als 1n diesem Buch
ZU. Ausdruck omm' üller

RECKINGER, Francois: Wird mMan MOTgen wieder beichten? Kevelaer 1974 Verlag
Butzon Bercker. 210 S Snolin, 22,—.
AÄAuch dieses Buch 8! der Bußerziehung und der Erneuerung des ußsakramentes dienen.
Vom ben vorgestellten Buch N,'s unterscheidet sich durch 1Ne breitere Behandlung
stirıttener theologischer TIhesen und pastoraler TODIemMme un durch einNne andere Posıtion
diesen Thesen und Problemen gegenüber, Dies hat den Nachteil, daß manchen Stellen
den 1NdrucC der eitschweifigkeit erweckt Andererseits ıst egruhen, daß Der die
genannten Schwlerigkeiten auch 1ın einem Tür die Seelsorgspraxis estimmten Buch nicht
vorschnell hinweggegangen wird un ın pastoralem SChWwung „Lösungen” angeboten WEelI-
den, die bei näaherem Zusehen oberflächlic! genannt werden muüssen. Daß dem Autor dieses
Buches zuweilen auch nıcht umifassend gesicherte Schlußfolgerungen unterlaufen, darf Nan
ihm nıck grundsätzlich anlasten. Auch die erteidigung bestehender irchlicher Lehren und
Ordnung darf INa.  - nicht global als überholte „Apologetik“ un Dennoch S1INd auch die
Ausführungen dieses uches kritisch aufzunehmen. Das Kap g1lbt einen gedrängten
er ber „Die bewegte Geschichte der Bel Besser würde [Nld.  - ohl enN;
es des Bußsakramentes DZW. der kirchlichen Bußeinrichtung. Denn die Verengung
auf die „Bel  e  7 das Bekennen, hat miıt den eklagenswerten Mißständen vVeEIYaANGENE
Beichtpraxis beigetragen. ber dem erl. 0oMmMM' gezielt darauf cl daß das Bekenntnis

kıa 1n Zeit 81815 11° hat (27) Dıiıesem Nnliegen gilt als grundlegende Auseinan-
dersetzung das Kap Stammt die Beichte VOL Christus  x Der UTiOrTr ist überzeugt:

die indiıviduelle Anklage er schweren Sunden, die nach der auie egangen wurden,
ist nfolge göttlicher Festsetzung ZU. Nachlaß derselben notwendig, und deshalb
kann die Kirche daran nıchts E.N Q TM“ (28) Auf ber 40 Seiten werden ZUI
Begründung dieser Feststellung eutungen der Schriftstellen Mt 18,18 un: Jo 20.23 aQuUusSs
dem christlichen erium vorgelegt. Dem Rez. erscheint die Auseinandersetzung mit dem
ussageinhalt dieser Stellen und iıhrem traditionsgeschichtlichen Stellenwer unbefriedigend.
Wünschenswert wäre 1ne 1 Blick auf die heutige „Kirchenmüdigkeit“ angestellte Eroörte-
Iung darüber YJeWEeSel], daß sich das ekenntnis als notwendig QUS dem Heilsauftrag der
irche ergibt und daß erst auf der Basıs dieses bıblısch-theologischen irchenverständ-
nlisses die „Einsetzungsstellen  4 beweiskräftig S1INd. Die Autoritätsbeweise aus der Väterzeit
können diesen angel nicht usgleichen S1e werden den nıcht überzeugen, der sıch ber
Wesen und Auftrag der iırche nicht 1mM klaren ist. Im Kap SeIiz sıch miıt dem
Toblemkreis „Das Konzil Von Trient und die Beichte“ auseinander, Er stutzt sıch auf
die ın der Tat gründliche und überzeugende Studie VO ecker (in TheolPhil A#
[1972] 161—228) und omMm' der Überzeugung, daß die Notwendigkeit der Einzelanklage
der schweren Sünden 1m ußsakrament „eine WIT. Glaubensdefinition“ 1st. Er die
Deutung der VO Konzil gebrauchten Formulierung „auf TUN! göttlicher Festlegung“ („iure
divino als einer Nur rechtlichen, disziplinären Vorschrift, die auch geänder werden könne,
ab un! wendet sich el insbesondere die ın diesem InNnne geä  erte Auffassung
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VO.  , 1kolas: (75—80). Die ogmengeschi  tliche Orschung ber den Stellenwer:;' der
tridentinischen Lehraussage 1st noch nicht abgeschlossen. Es ist qgu(uL, daß egenüber VOI-

iligen Interpretationen auch Stimmen wI1ıe diese OT kommen., Aber auch ler ist
edenken, daß den Menschen VO eute weniger die Berufung au{f Lehraussagen der Ver-
gangenheit überzeugen sehr S1e wieder 1NSs Bewußtsein en und ihrem kırch-
ıchen AA(ITE interpretieren sSind als die Einsicht ın die innerTe, 1M Glauben rfaßte,
ber auch VO. menschlichen Fragen und uchen her egreifbare Sinnhaftigkeit des Be-
kenntnisses. Das Kap. behandelt grundsätzliche Fragen der Beziehung zwıschen Beichte,
OoOdsunde und irche”, das Kap geht näher au{f die Tage eın „Welche Sunden sind
schwere?“” anche werden diese Ausführungen ohl als „Kasuistl. eIgd  Nne Zeit un.
Tatsächlich mehr Gewicht uf die Grundhaltungen, die Grundentscheidungen des
Menschen gelegt werden mussen. Anderseits ist anzuerkennen, daß 1n einem für die Praxis
bestimmten Buch die immer wieder vorkommenden ZU Gegenstand pastoraler euUT-
teilung gemacht werden. Es mMLa 1n Erinnerung rühere „Listen“ NmMUu erwecken, WEnl

1n diesem Buch aufgezählt WITd, Wäas „eindeutig schwer“ ıst. ber ler werden inge Ye-
nannt, die 1M ewußtsein vieler der Verharmlosung anheimgefallen sind: „Gewohnheit,
nıe eten“”,  w „Unterdrückung”, „sieh die en Eltern nicht kümmern“”, „bedeutender
Diebstahl der Betrug“” U Andere werden uNs 1n der Seelsorge ohl aum egegnen
r  erschulden e1nes Krieges”, „Rauschgifthandel”, „Folterung”. Für solche und hnliche Ver-
gehen möchte 1n abgewandelter, ngepaßter orm die altkir:  iche xkommunikatıon und
(Offentliche Buße als sinnvoll und praktikabel ansehen. Auch WenNl S1e 1Ur ın den selten-
sien Fällen VEerTWIT.  ich: werden könnte, würde doch alleın schon das Aufstellen un:
Veröffentlichen solcher Bestimmungen „e1n glaubwürdigeres un! eifektiveres Eintreten der
irche für den Frieden und für das echt der Unterdrückten edeuten als alle Appelle,
rmahnungen und Beschwörungen Die Stellungnahme Sexualsünden stellt
einen UuSyeEWOYECNECI, gangbaren Mittelweg zwischen Strenge und unernster Beurteilung dar.
Gleiches gilt VO'  - der pastoralen Empfehlung ZU. Problem mpfängnisverhütung 117 Blick
auf „Humanae vıtae“”. Im Kap werden praktische Fragen der „Gestaltung und atechese
der Buße eute  Ön behandelt Bedeutung un! Wert der Bußgottesdienste kommen darın
ÜUrzZ. Mit Recht we. sıch der uUiOr ber 1ne Verwischung der Unterscheidung
dieser Bußform VO Einzelsakrament un!: ein eigenmächtiges orgehen VOonNn Priestern,

un!die ın Bußieiern sakramentale Lossprechung erteilen behaupten der die reden
handeln, daß bei den Gläubigen e1n diesbezüglicher Eindruck enistie Nier den
vielen raktıschen Hınwelsen wären sicher solche sehr ıllkommen gewesen, die sich

undauf das Beichtgespräch beziehen. Gemessen den rwariungen der Menschen eutie
uch nach der Intention der Neuordnung der Buße 1eg hier eın cChwerpunkt ußpasto-
raler Arbeıt der Zukunit. Das und Schlußkapitel stellt die rage „Einer ‚großen Reform
entgegen?” S1ie stie nach Meinung des Autors noch QUsS, Zu ihrer Verwirklichung schlägt

Kn die ben erwahnte Wiedereinführung der xkommunikation und Offentli:  en Buße
und e1n ufschieben der Lossprechun 1n manchen Fällen VOIL, amı der onıten glaub-

Zeichen der Umkehr geben ann. Die 1ler vorgelegten auch detaıillierten orschläge
sind durchaus orıginell un! erwägenswert. Es Tag sich allerdings, ob sS1e azu beitragen
können, die Tage des Buchtitels bejahen. Der uUtiOr vermutet Recht, daß manche
Cie VO.  D ihm vorges  lagenen Wege ZUr berwindung der eutigen eichtkrise als ea-

1siısch un werden. Man sollte 1es micht vorschnell LUN. icher wird die Beichte nıcht
durch Herabsetzung der Umkehrforderung wiedergewonnen werden. ıcher muß auch 1mM
Beichtgespräch der TNS dieser Forderung mıit en seinen Konsequenzen ZUr Sprache
kommen, W a5 1M edränge e1ines Osterbeichtstuhles sofern das noch qgı kaum möglich
ist. Mıt der Aufstellung Vers  ariter kirc  1CNer ußmaßnahmen wird INa allein jedoch nicht
weiter kommen. Das meıint gewl. uch. Was ın seinem Buch vermißt wird, ist ıne
staärkere Berücksichtigung der menschlichen Zugäange den konsequenter anzusetzenden
Umkehrforderungen der Kirche Dazu gehören die Glaubensnot, die unbeantwortete 1NN-
rage des Lebens, die und doch eutlichen Trwartungen die ırche, als ensch
voll akzeptiert werden, das verschüttete der verbogene Schuldbewußtsein, das TlileDnıs
der Erfo  losigkeit uUSW. Wo e5 der Seelsorge gelingt, diese Not aufzugreifen und sıe mit-
zutiragen, dort wird auch das Angebot des Sakramentes der Versöhnung nicht hne Echo
bleiben Die VO utiOr ausführlich dargelegten und begründeten theologischen Grundlagen
un Hintergründe Sind keineswegs unerheblich Sie sind unerläßlich, aber wenil1ger als
Gegenstand 1Trekier Erörterung enn als theologische un! glaubensmäßige Grun!  altung
des Seelsorgers, hne die seinen Dienst nicht wahrnehmen kann. üller
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